
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versicherungsrechtliche Rechtsprechung  

des BGH im 1. Halbjahr 2023 

 
Dr. Siegfried Mennemeyer, Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof und  
Dr. Christoph Hugemann, LL.M., Fachanwalt für Versicherungsrecht 

 

 

Nachstehend haben wir für Sie die im 1. Halbjahr 2023 veröffentlichten und 

inhaltlich begründeten Entscheidungen des BGH mit versicherungsrechtli-

chen Bezügen zusammengefasst.
1 

Die Gliederung der nachfolgenden Zu-

sammenfassung orientiert sich – wie auch unsere bisherigen Übersichten
2 

– wieder an den in § 14a FAO aufgeführten versicherungsrechtlichen 

Schwerpunkten, die für die Erlangung der Fachanwaltsbezeichnung „Fach-

anwalt für Versicherungsrecht“ erforderlich sind.  

 

Die anhaltend restriktive Zulassungspraxis des IV. Zivilsenats macht die 

Zahl der für die berufliche Praxis wichtigen Entscheidungen überschaubar. 

 
 

1. 
Allgemeines Versicherungsvertragsrecht und 

Besonderheiten der Prozessführung 
 
 
Besonderheiten der versicherungsrechtlichen Prozessführung im weiteren 

Sinne lassen sich den nachfolgend dargestellten Entscheidungen des Ver-

sicherungssenats entnehmen. 

 

 
1
 Alle nachfolgend behandelten Entscheidungen des BGH können hier auf dessen Internetsei-

ten kostenfrei im Volltext abgerufen werden. Zur Vereinfachung für Sie haben wir in den Fuß-
noten sämtliche Aktenzeichen mit der Entscheidungsdatenbank des BGH verlinkt.  

2  Abrufbar unter dem Menüpunkt „Newsletter“ auf unserer Homepage. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288
http://www.bgh-anwalt.de/index.php?id=36
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a) 

Die anwaltlichen Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Über-

mittlung von fristgebundenen Schriftsätzen im Wege des elektroni-

schen Rechtsverkehrs über das beA entsprechen denen bei Übersen-

dung von Schriftsätzen per Telefax.3 Unerlässlich ist die Überprüfung des 

Versandvorgangs, welche die Kontrolle erfordert, ob die Bestätigung des 

Eingangs des elektronischen Dokuments bei Gericht nach § 130a Abs. 5 

Satz 2 ZPO erteilt worden ist. Es fällt in den Verantwortungsbereich des 

Rechtsanwalts, das in seiner Kanzlei für die Versendung fristwahrender 

Schriftsätze über das beA zuständige Personal dahingehend anzuweisen, 

Erhalt und Inhalt der Eingangsbestätigung nach § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO 

(nicht das Übermittlungsprotokoll!) nach Abschluss des Übermittlungsvor-

gangs stets zu kontrollieren. Wie die Eingangsbestätigung aufgerufen und 

ihr Inhalt überprüft werden kann, erfordert eine intensive Schulung der mit 

dem Versand über das beA vertrauten Mitarbeiter, und zwar auch dann, 

wenn der elektronische Rechtsverkehr über die Schnittstelle eines Bürover-

waltungsprogramms abgewickelt wird; der Rechtsanwalt muss dem Mitar-

beiter vorgeben, an welcher Stelle innerhalb der benutzten Software die 

elektronische Eingangsbestätigung gemäß § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO zu 

finden ist und welchen Inhalt sie haben muss.4 

 

b) 

Eine Partei, die nicht in der Lage ist, die Prozesskosten zu tragen, muss ihr 

vollständiges Gesuch um Bewilligung von Prozesskostenhilfe für ein 

Rechtsmittelverfahren unter Verwendung der vorgeschriebenen Vordrucke 

und Beifügung aller erforderlichen Unterlagen innerhalb der Rechtsmittel-

frist einreichen.5 Versäumt die Partei die fristgerechte Übermittlung der Er-

klärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse oder den  

 
3  Beschluss vom 11. Januar 2023 – IV ZB 23/21 – NJW-RR 2023, 425 = juris, Leitsatz und  

Rn. 14,  
4  a.a.O., juris, Rn. 16 und 17. 
5  Beschlüsse vom 11. Januar 2023 – IV ZA 9/22 – juris, Rn. 5 und 15. März 2023 – IV ZA  

9/22 – juris, Rn. 1. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=086f0c5c0d1b46d9dcc740b130bf733b&nr=132624&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=eaa2361dffb88ea83b0647f1b5b3af21&nr=132552&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0d708bb2224ffcd4fe1385cb03746297&nr=133145&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=0d708bb2224ffcd4fe1385cb03746297&nr=133145&pos=0&anz=2&Blank=1.pdf
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Verweis auf ein in der Berufungsinstanz verwendetes Formular mit der Ver-

sicherung, dass sich Verhältnisse sich nicht verändert haben, kommt eine 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht in Betracht. Hat eine Partei 

ihr Gesuch um Bewilligung von Prozesskostenhilfe für ein Rechtsmittelver-

fahren nicht unter Verwendung der vorgeschriebenen Vordrucke und Beifü-

gung aller erforderlichen Unterlagen innerhalb der Rechtsmittelfrist einge-

reicht, war sie nicht ohne ihr Verschulden verhindert, die Frist zur Einle-

gung des Rechtsmittels einzuhalten.6 

 

c) 

Als bestimmender Schriftsatz eines Rechtsanwalts ist die Berufungsbe-

gründung seit Inkrafttreten des § 130d Satz 1 ZPO am 01. Januar 2022 als 

elektronisches Dokument zu übermitteln. Ein entgegen § 130d ZPO nicht 

als elektronisches Dokument übermittelter Schriftsatz ist nicht form-

gerecht; der Formverstoß führt zur Unwirksamkeit der Prozesserklä-

rung.7 Lediglich dann, wenn eine Übermittlung des Schriftsatzes aus tech-

nischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist, bleibt die Übermittlung 

nach den allgemeinen Vorschriften zulässig (§ 130d Satz 2 ZPO). Techni-

sche Gründe i.S.v. § 130d Satz 2 ZPO liegen nur bei einer Störung der 

für die Übermittlung erforderlichen technischen Einrichtungen vor, 

nicht dagegen bei in der Person des Einreichers liegenden Gründen, wie 

z.B. einer Erkrankung.8 Ist ein Rechtsanwalt als Einzelanwalt ohne eige-

nes Personal tätig, muss er ihm zumutbare Vorkehrungen für einen 

Verhinderungsfall treffen, wie etwa durch Absprache mit einem vertre-

tungsbereiten Kollegen; konkrete Maßnahmen muss der Rechtsanwalt erst 

dann ergreifen, wenn er den Ausfall vorhersehen kann.9 

 

 
6  Beschluss vom 11. Januar 2023, a.a.O., juris, Rn. 8. 
7  Beschluss vom 25. Januar 2023 – IV ZB 7/22 – NJW 2023, 1062 = VersR 2023, 739  

= MDR 2023, 380 = juris, Rn. 16. 
8  a.a.O., juris, Rn. 13. 
9  a.a.O., juris, Rn. 18. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9a9206a55391171c9306d7fdaf8f0e41&nr=132623&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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d) 

Der Wert einer Klage auf Feststellung der Wirksamkeit und des Fort-

bestehens eines Versicherungsvertrages bis zum Ende seiner Laufzeit 

wird, wenn die Höhe der Versicherungsleistung nicht summenmäßig fest-

steht, durch die Höhe der Versicherungsprämie bestimmt, wobei die 3,5-

fache Jahresprämie oder der ggf. kürzere Zeitraum bis zur nächsten Kündi-

gungsmöglichkeit maßgebend ist, abzüglich eines Feststellungsabschlages 

von 20%.10 Daneben sind geltend gemachte oder angekündigte, jedoch 

noch nicht rechtshängige Leistungsansprüche des Versicherungsnehmers 

mit Blick auf ihre noch ausstehende Klärung zu 50 % in die Wertfestsetzung 

einzustellen.11 § 182 InsO findet keine Anwendung; denn die Klage richtet 

sich nicht auf Feststellung einer Insolvenzforderung, sondern auf die Fest-

stellung eines Rechtsverhältnisses. Die Aufnahme der Verteidigung gegen 

diese Feststellungsklage durch den Insolvenz- oder Konkursverwalter 

kommt nicht in Betracht.12 

 

e) 

In Verfahren nach dem Unterlassungsklagengesetz (UKlaG) richtet 

sich der Streitwert regelmäßig allein nach dem Interesse der Allge-

meinheit an der Beseitigung der angegriffenen Bestimmungen, nicht 

hingegen nach der wirtschaftlichen Bedeutung eines Klauselver-

bots.13 Danach ist ein Wert von 2.500 € je angegriffener Teilklausel als an-

gemessen anzusehen, und zwar sowohl in Bezug auf die Beschwer des 

klagenden Verbraucherschutzverbands als auch für diejenige des im Unter-

lassungsprozess unterlegenen Gegners. Ein höherer Streitwert kommt nur 

ausnahmsweise bei einer herausragenden wirtschaftlichen Bedeutung der 

angegriffenen Bestimmungen in Betracht. Das setzt voraus, dass die Ent-

scheidung nicht nur für die beklagte Partei und ihre Vertragspartner, son-

dern für die gesamte Branche von wesentlicher Bedeutung ist, etwa weil es 

 
10  Beschluss vom 14. Februar 2023 – IV ZR 177/21 – juris, Rn. 5. 
11  a.a.O., juris, Rn. 6. 
12  a.a.O., juris, Rn. 9. 
13  Beschluss vom 22. Februar 2023 – IV ZR 216/21 – juris, Rn. 1. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fb7089d645a3c6fa3d9d1890161cfd1e&nr=132998&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=f6d1909786982339141c3d7670abe140&nr=133023&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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um äußerst umstrittene verallgemeinerungsfähige Rechtsfragen von großer 

wirtschaftlicher Tragweite geht, über deren Beantwortung bereits vielfältig 

und mit kontroversen Ergebnissen gestritten wird.14 

 

f) 

Gemäß § 47 Abs. 3 GKG ist Streitwert im Verfahren über die Be-

schwerde gegen die Nichtzulassung des Rechtsmittels der für das 

Rechtsmittelverfahren maßgebende Wert. Nach dem hiernach heranzuzie-

henden § 47 Abs. 1 Satz 2 GKG ist die Beschwer maßgebend, wenn das 

Verfahren endet, ohne dass der Rechtsmittelführer einen Antrag oder 

eine fristgebundene Rechtsmittelbegründung eingereicht hat, wobei 

auf die formelle Beschwer abzustellen ist, die sich danach richtet, in wel-

chem Umfang die Vorinstanz von den Anträgen des Rechtsmittelführers ab-

gewichen ist.15 

 

 

2. + 3. + 4. 

Recht der Versicherungsaufsicht,  
Grundzüge des internationalen Versicherungsrechts und  

Transport- und Speditionsversicherungsrecht 
 
 

Im Berichtszeitraum hat der BGH keine inhaltlich begründeten Entscheidun-

gen zu diesen Themenbereichen abgesetzt. 

 
 

5.  
Sachversicherungsrecht  

 
 
Sachversicherungsrechtliche Themen waren Gegenstand der nachstehend 

besprochenen Entscheidungen.  

 

 
14  a.a.O. juris, Rn. 4. 
15  Beschluss vom 29. März 2023 – IV ZR 408/22 – juris, Rn. 2; an diesem Verfahren war unsere 

Kanzlei beteiligt. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=09cfa540f8d72863d8ab680fc044fdf0&nr=133284&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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a) 

Mit der Regelung eine Betriebsschließungsversicherung, wonach mel-

depflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne der Bedingungen 

die im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 und 7 IfSG namentlich genannten 

Krankheiten und Krankheitserreger sind, befasst sich ein Urteil vom 18. Ja-

nuar 2023.16 Die Parteien stritten darüber, ob der Klägerin gegen die be-

klagte Versicherung Ansprüche wegen der teilweisen Einstellung des Ho-

telbetriebs der Klägerin im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 

zustehen.17 

 

Dem Versicherungsvertrag lagen unter anderem „Bedingungen für die Be-

triebsschließungs-Pauschalversicherung Gewerbe (BBSG 19)“ zugrunde, 

nach deren Ziff. 8.1 der Versicherer im Falle einer bedingungsgemäßen Be-

triebsschließung den entgehenden Gewinn sowie die fortlaufenden Kosten 

bis zum Ablauf der vereinbarten Haftzeit und bei Fehlen einer abweichen-

den Vereinbarung bis zu 30 Tagen ersetzt. Die BBSG 19 lauten auszugs-

weise: 

 

„1 Gegenstand der Versicherung 

 

Ist der versicherte Betrieb von behördlichen Anordnungen (siehe 

Ziffer 3) aufgrund des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung 

von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzge-

setz - IfSG) betroffen, ersetzt der Versicherer den dadurch ent-

stehenden Schaden. 

… 

 

 
16  – IV ZR 465/21 – NJW 2023, 684 = VersR 2023, 380 = r+s 2023, 206; im Verfahren – IV ZR 

213/22 –; an diesem Verfahren war unsere Kanzlei beteiligt; wurde die Nichtzulassungsbe-
schwerde mit Beschluss vom 15. Februar 2023 unter Verweis auf dieses Urteil zurückgewie-
sen; die ebenfalls am 15. Februar 2023 in den Verfahren – IV ZR 21/22 – und – IV ZR 148/22 
– erteilten Hinweise auf die beabsichtigte Zurückweisung der hier von den Berufungsgerichten 
zugelassenen Revisionen führten jeweils zu deren Rücknahme. 

17  Vgl. dazu auch die Grundsatzentscheidung vom 26. Januar 2022 – IV ZR 144/21 –  
VersR 2022, 312 = Ziff. 5 a) unserer Übersicht für das 1. Halbjahr 2022; an diesem Verfahren 
war unsere Kanzlei beteiligt. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9d76352d2380537fbcad28f14717aaae&nr=132553&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9a621d777e590e41726aefbd846aa019&nr=132970&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9a621d777e590e41726aefbd846aa019&nr=132970&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=644493ed393eed1e9ecd342dec3e5991&nr=133039&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=82640c7b929825da9771045318cf75bd&nr=133482&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=6653d5db657d9fc495422fe27bf9ad7f&nr=126348&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_1._Halbjahr_2022.pdf
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3 Versicherte Gefahren und Schäden 

 

3.1 Behördliche Anordnungen zu Schließung, Desinfektion und 

Tätigkeitsverboten 

 

Der Versicherer leistet … Entschädigung, wenn die zuständige 

Behörde aufgrund des Infektionsschutzgesetzes beim Auftreten 

meldepflichtiger Krankheiten oder Krankheitserreger (siehe  

Ziffer 3.4) 

 

3.1.1 den versicherten Betrieb oder eine versicherte Be-

triebsstätte zur Verhinderung der Verbreitung von melde-

pflichtigen Krankheiten oder Krankheitserregern beim Men-

schen nach Ziffer 3.4 ganz oder teilweise schließt; Tätig-

keitsverbote gegen sämtliche Betriebsangehörige eines 

Betriebs oder einer Betriebsstätte werden einer Betriebs-

schließung gleichgestellt (Schließung); ein behördlich an-

geordnetes Verkaufsverbot von Speiseeis gilt für Eisdielen 

und Eiscafés auch als Betriebsschließung; 

 

3.1.2 die Desinfektion der Betriebsräume und -einrichtung 

des versicherten Betriebsganz oder in Teilen anordnet oder 

schriftlich empfiehlt, weil anzunehmen ist, dass der Betrieb 

mit meldepflichtigen Krankheitserregern nach Ziffer 3.4 be-

haftet ist (Desinfektion); 

 

3.1.3 in dem versicherten Betrieb beschäftigten Personen 

ihre berufliche Tätigkeit 

 

(1) wegen Infektionen mit meldepflichtigen Krank-

heitserregern, 
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(2) wegen Erkrankung an meldepflichtigen Krankhei-

ten, 

 

(3) wegen entsprechenden Ansteckungs- oder Krank-

heitsverdachts oder 

 

(4) als Ausscheider von meldepflichtigen Erregern un-

tersagt (Tätigkeitsverbote). 

… 

3.4 Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger 

 

Meldepflichtige Krankheiten und Krankheitserreger im Sinne die-

ser Bedingungen sind die im Infektionsschutzgesetz in den §§ 6 

und 7 namentlich genannten Krankheiten und Krankheitserreger, 

ausgenommen sind jedoch humane spongiforme Enzephalopa-

thien nach § 6 (1) 1. d) IfSG.“ 

 

Das Hotel der Klägerin war während der Pandemie wiederholt von Beher-

bergungsverboten zu touristischen Zwecken durch behördliche Verfügun-

gen und die Corona-Verordnung des zuständigen Landes betroffen. Die 

Klägerin bot daraufhin in der Zeit vom 18. März bis 25. Mai 2020 und erneut 

ab dem 02. November 2020 keine Übernachtungen zu touristischen Zwe-

cken an. Mit Ihrer Klage begehrte die Klägerin bezifferten Schadensersatz 

aus Anlass der ersten Schließung und die Feststellung, dass die Beklagte 

verpflichtet sei, den ihr aus der Schließung ab November 2020 entstande-

nen Schaden zu ersetzen. 

 

Das Landgericht hatte der Zahlungsklage dem Grunde nach entsprochen 

und die beantragte Feststellung ausgesprochen. Auf die Berufung der Be-

klagten hatte das Oberlandesgericht die Zahlungsklage abgewiesen und 
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das weitergehende Rechtsmittel zurückgewiesen.18 Hiergegen legten beide 

Parteien Revision ein, die jeweils ohne Erfolg blieben. 

 

Die Feststellungsklage war zulässig19 und begründet; zutreffend hatte das 

Berufungsgericht in der Untersagung durch die Corona-Verordnung, 

Personen zu touristischen Zwecken zu beherbergen, eine nach Ziff. 

3.1.1 BBSG 19 versicherte teilweise behördliche Schließung des Be-

triebs der Klägerin gesehen.20 Entgegen einer in Literatur und Rechtspre-

chung vertretenen Auffassung bedarf es insoweit keiner konkret-individuel-

len Maßnahme durch Verwaltungsakt; erfasst werden vielmehr – dies ergibt 

die Auslegung der Bedingungen aus der maßgeblichen Sicht eines durch-

schnittlichen und um Verständnis bemühten Versicherungsnehmers – auch 

auf der Grundlage des IfSG erlassene Allgemeinverfügungen und Rechts-

verordnungen.21 Auf die Rechtmäßigkeit der behördlichen Maßnahme 

kommt es insoweit nicht an.22 Weder wird der durchschnittliche Versiche-

rungsnehmer erkennen können, ob eine behördliche Schließungsverfügung 

rechtmäßig ist noch kann ihm zugemutet werden, ein gegebenenfalls lang-

wieriges verwaltungsgerichtliches Verfahren durchzuführen, um erst an-

schließend mit Erfolg Leistungen gegen den Versicherer geltend machen 

zu können. Ebenso wenig setzt der Eintritt des Versicherungsfalls die 

Verwirklichung einer aus dem Betrieb selbst erwachsenen, sogenannten 

intrinsischen, Infektionsgefahr voraus.23 

 

Zu Recht hatte das Berufungsgericht ferner entschieden, dass in der Be-

zugnahme in Ziff. 3.4 BBSG 19 auf die in den §§ 6 und 7 IfSG namentlich 

genannten Krankheiten und Krankheitserreger hier24 keine Beschrän-

kung des Leistungsversprechens auf den Rechtszustand im Zeitpunkt 

des  

 

18  Das Berufungsurteil ist in r+s 2022, 15 veröffentlicht. 
19  Urteil vom 18. Januar 2023 – IV ZR 465/21 – juris, Rn. 11 bis 15. 
20  a.a.O., juris, Rn. 16. 
21  a.a.O., juris, Rn. 18 ff. 
22  a.a.O., juris, Rn. 22. 
23  a.a.O., juris, Rn. 23 bis 26. 
24  Vgl. aber nachfolgend Ziff. 6. b). 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9d76352d2380537fbcad28f14717aaae&nr=132553&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Vertragsschlusses zu sehen ist; dies ergibt sich aus der Unklarheitenregel 

des § 305c Abs. 2 BGB, wonach Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner 

Geschäftsbedingungen zu Lasten des Verwenders gehen.25 Der Klausel 

lässt sich nach ihrem Wortlaut unter Berücksichtigung ihres nach verstän-

diger Würdigung zu ermittelnden Sinnes und Zwecks bereits mangels einer 

ausdrücklichen Beschränkung nicht eindeutig entnehmen, dass die Be-

klagte mit ihr zur Festlegung des Inhalts des Leistungsversprechens auf die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in den §§ 6 und 7 IfSG namentlich 

benannten Krankheiten und Krankheitserreger verweist; vielmehr ist auch 

die vom Berufungsgericht erwogene Auslegung möglich, die Klausel er-

fasse mit ihrer Bezugnahme auf die §§ 6 und 7 IfSG die zum Zeitpunkt der 

behördlichen Anordnung namentlich aufgeführten Krankheiten und Krank-

heitserreger.26 Die sich aus der mehrdeutigen Bezugnahme in der Klausel 

auf die §§ 6 und 7 IfSG ergebenden Zweifel lassen sich aus Sicht des um 

Verständnis bemühten Versicherungsnehmers nicht überwinden, was ge-

mäß § 305c Abs. 2 BGB zu Lasten des Verwenders geht. 

 

Eine Anpassung des Vertrages nach § 313 Abs. 1 BGB wegen Wegfalls der 

Geschäftsgrundlage hatte das Berufungsgericht zu Recht abgelehnt, weil 

die Verwirklichung des Risikos einer pandemiebedingten Betriebsschlie-

ßung nicht zu einer Änderung der Geschäftsgrundlage des Vertrags geführt 

hat.27 Dass es jedenfalls grundsätzlich auch zum Auftreten einer Pandemie 

und einer größeren Anzahl von Betriebsschließungen kommen könnte, 

kann der Beklagten bei Abfassung ihrer Bedingungen nicht verborgen ge-

blieben sein. Hätte sie hierauf beruhende Betriebsschließungen vom Versi-

cherungsschutz von vornherein ausnehmen wollen, hätte sie dies – wie 

zum Teil in anderen Versicherungsbedingungen geschehen – ausdrücklich 

in ihren Bedingungen regeln müssen.28 

 

 
25  a.a.O., juris, Rn. 27. 
26  a.a.O., juris, Rn. 32 m.w.N.  
27  a.a.O., juris, Rn. 33 bis 36. 
28  a.a.O., juris, Rn. 36. 
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Die erste Betriebsschließung begründete demgegenüber keine Leistungs-

ansprüche der Klägerin, weil COVID-19 als Krankheit und SARS-CoV be-

ziehungsweise SARS-CoV-2 als Krankheitserreger erst nach der entspre-

chenden Allgemeinverfügung mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zum 

Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) am 23. Mai 2020 in § 6 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 1 t) und § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 44a IfSG namentlich genannt wur-

den.29 Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer wird angesichts 

des eindeutigen Wortlauts der Bedingungen und ihrer Bezugnahme 

auf ganz konkrete gesetzliche Bestimmungen und die dort „nament-

lich“ genannten Krankheiten und Krankheitserreger nicht annehmen, 

dass bereits die Erweiterung der Meldepflicht für in diesen Regelun-

gen nicht namentlich genannte Krankheiten und Krankheitserreger 

durch eine auf der Grundlage von § 15 IfSG erlassene Rechtsverord-

nung zur Erlangung von Versicherungsschutz auf der Grundlage von 

Ziff. 3.1 BBSG 19 genügt.30 Darauf, dass es für den Versicherungsnehmer 

in der Sache keinen Unterschied macht, ob die auf einer Erweiterung der 

meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger beruhende Schließung 

seines Betriebs ihre Grundlage in einem formellen Gesetz oder in einer auf 

der Grundlage von § 15 IfSG erlassenen Rechtsverordnung hat, kommt es 

nicht an; denn es bleibt die eigenverantwortliche Entscheidung des Versi-

cherers im Rahmen seines Leistungsangebots, ob auch solche Erweiterun-

gen des Kreises der meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger 

durch eine Rechtsverordnung vom Versicherungsschutz umfasst sein sol-

len.31 

 

Darin liegt auch kein Verstoß gegen das Transparenzgebot aus § 307  

Abs. 1 Satz 2 BGB; denn der durchschnittliche Versicherungsnehmer ent-

nimmt – wie dargestellt – dem insoweit eindeutigen Wortlaut der Bedingun-

 
29  a.a.O., juris, Rn. 38. 
30  a.a.O., juris, Leitsatz 2 und Rn. 39. 
31  a.a.O., juris, Rn. 41. 
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gen, dass in Ziff. 3.4 BBSG 19 die meldepflichtigen Krankheiten und Krank-

heitserreger im Sinne der hier vereinbarten Bedingungen in der Weise ab-

schließend definiert werden, als sie in den §§ 6 und 7 IfSG unter Nennung 

ihres Namens aufgeführt sein müssen.32 Ihm wird durch die Bedingungen 

auch nicht der Eindruck vermittelt, dass jede Betriebsschließung auf der 

Grundlage des Infektionsschutzgesetzes vom Versicherungsschutz erfasst 

wird.33 

 

b) 

Anders hat der Versicherungssenat die Rechtslage allerdings am selben 

Tag in einem weiteren Betriebsschließungs-Fall beurteilt.34 Das dortige Be-

rufungsgericht hatte die in den AVB enthaltene Auflistung von Krankheiten 

und Krankheitserregern zwar als abschließend ausgelegt, die entspre-

chende Klausel in dieser Auslegung jedoch wegen Intransparenz gemäß 

§ 307 Abs. 1 Satz 2 BGB für unwirksam erachtet.35 

 

Dem ist der BGH nur insoweit gefolgt, als auch er hier nicht von einer dyna-

mischen Verweisung auf das IfSG ausgegangen ist, sondern in der Auflis-

tung der meldepflichtigen Krankheiten oder Krankheitserreger in § 1 Nr. 2 

AVB einen abschließenden Katalog gesehen hat, der weder die Krankheit 

COVID-19 noch den Krankheitserreger SARS-CoV-2 aufführt.36  

 

 

 

 
32  a.a.O., juris, Rn. 43 bis 45. 
33  a.a.O., juris, Rn. 46. 
34  Urteil vom 18. Januar 2023 – IV ZR 359/21 – NJW-RR 2023, 393;  
35  a.a.O., juris, Rn. 8. 
36  a.a.O., juris, Rn. 10; in diesem Sinne auch Hinweisbeschluss vom 18. Januar 2023 – IV ZR 

369/21 – juris, Rn. 9 ff. (führte zur Revisionsrücknahme) und die Beschlüsse vom 24. Januar 
2023 und 22. März 2023 – IV ZR 18/22 – ersterer NJW-RR 2023, 739 = VersR 2023, 719; 
vgl. bereits Grundsatz-Urteil vom 26. Januar 2022 – IV ZR 144/21 – VersR 2022, 312 = Ziff. 
5 a) unserer Übersicht für das 1. Halbjahr 2022; an diesem Verfahren war unsere Kanzlei 
beteiligt. 

 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4779da639ef7e221eafc198eb10600b3&nr=132654&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=04419aa07a7d019ef7591f371d954d9e&nr=132904&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=04419aa07a7d019ef7591f371d954d9e&nr=132904&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=314d02fe05aafa095e93f140d5e0f73d&nr=132626&pos=1&anz=2&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=95e8c8335f53a30dfb09e94fd21d004f&nr=126348&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_1._Halbjahr_2022.pdf
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Die Transparenzbedenken des Berufungsgerichts hat der BGH dagegen 

nicht geteilt. Zwar sei die Klausel einer Inhaltskontrolle nicht entzogen,37 

halte dieser aber stand. Denn für den durchschnittlichen Versicherungsneh-

mer sei hinreichend erkennbar, dass die Bedingungen die meldepflichtigen 

Krankheiten und Krankheitserreger abschließend definieren und nicht sämt-

liche nach dem IfSG meldepflichtigen Krankheiten und Krankheitserreger 

erfassen, so dass diesem nicht der Eindruck vermittelt wird, dass jede Be-

triebsschließung auf der Grundlage des IfSG vom Versicherungsschutz er-

fasst wäre.38 

 

c) 

In einer Kasko-Sache führte die Nichtzulassungsbeschwerde des Versi-

cherers zur Aufhebung eines Beschlusses nach § 522 Abs. 2 ZPO und Zu-

rückverweisung zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Beru-

fungsgericht gemäß § 544 Abs. 9 ZPO.39 In dem Fall ging es um die Be-

stimmung des Wiederbeschaffungswertes für einen offensichtlich aufwän-

dig getunten Mercedes-Benz CLK 320, der während einer Urlaubsreise des 

Versicherungsnehmers im Jahr 2018 vollständig ausgebrannt und zerstört 

an einer Landstraße aufgefunden worden war. Der Versicherungsnehmer 

hatte im Jahr vor diesem Vorfall ein Wertgutachten über das Fahrzeug er-

stellen lassen, das unter Berücksichtigung der zahlreichen Veränderungen 

zu einem Wiederherstellungswert von 27.000,00 € inklusive Mehrwert-

steuer gelangte. Das Gutachten war Grundlage für folgenden Nachtrag zum 

Versicherungsschein: 

 

„Höchstentschädigungsgrenzen (A.2.1.2 - AKB) 

Die Höchstentschädigungsgrenzen betragen für 

… 

- PKW 100.000,- EUR 

 
37  a.a.O., juris, Rn. 11. 
38  a.a.O., juris, Rn. 13 f. 
39  Beschluss vom 08. Februar 2023 – IV ZR 9/22 – r+s 2023, 303 = DAR 2023, 260; an diesem 

Verfahren war unsere Kanzlei beteiligt. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=dc710a0c881c65f1da2f476be84c9028&nr=132902&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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… 

Als max. Entschädigung gilt der Wert laut Gutachten vom 

10.07.17 in Höhe von 27000,- Euro, falls kein geringerer Wert 

festgestellt wird.“ 

 

Gegenüber seinem auf Entschädigung in Höhe von 26.438,20 € gerichteten 

Begehren hatte die Beklagte eine Eigenbrandstiftung eingewandt und be-

hauptet, der Kläger versuche über den Fahrzeugwert zu täuschen. Das 

Fahrzeug habe sich in einem desolaten und nicht ordnungsgemäß nutzba-

ren Zustand befunden, wobei die gesamte Baureihe mit erheblichen Män-

geln behaftet sei und entsprechende Fahrzeuge nur zu Dumping-Preisen 

angeboten würden. Das klägerische Fahrzeug habe zudem beim vorheri-

gen Halter einen Unfallschaden mit einem Schadenumfang von etwa 

3.500,00 € erlitten. 

 

Das Landgericht hatte der auf Zahlung der Entschädigung gerichteten 

Klage stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten 

durch Beschluss gemäß § 522 Abs. 2 Satz 1 ZPO zurückgewiesen. Die 

Entschädigungshöhe bestimme sich nach der Bestimmung im Nachtrag 

zum Versicherungsschein grundsätzlich anhand des im Gutachten ermittel-

ten Wiederherstellungswertes von 27.000,00 € inklusive Mehrwertsteuer, 

wobei der Beklagten allerdings der Nachweis eines geringeren Wertes  

offenstehe. Soweit die Beklagte hierfür Sachverständigenbeweis angebo-

ten habe, sei dem Beweisantritt allerdings nicht nachzugehen, weil der dies-

bezügliche Vortrag der Beklagten unzureichend substantiiert sei. 

 

Darin hat der BGH eine Gehörsverletzung gesehen, weil das Berufungsge-

richt an den Beklagtenvortrag zu den wertbildenden Umständen überhöhte 

Anforderungen gestellt hatte.40 Gemäß § 138 Abs. 2 ZPO hat sich eine Par-

tei über die vom Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären. Der Umfang 

der erforderlichen Substantiierung richtet sich dabei nach dem Vortrag der  

 
40  a.a.O., juris, Rn. 11. 
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darlegungsbelasteten Partei; je detaillierter dieser ist, desto höher ist die 

Erklärungslast des Gegners gemäß § 138 Abs. 2 ZPO.41 Gemessen daran 

hat der BGH das Vorbringen der Beklagten zum Zustand des Fahrzeugs als 

ausreichend angesehen, weshalb das Berufungsgericht nicht vom Gegen-

teil hätte ausgehen dürfen. Der Bezugnahme auf das Gutachten im Nach-

trag zum Versicherungsschein war kein Wille der Beklagten zu entnehmen, 

den dort ermittelten Wiederherstellungswert grundsätzlich zur Grundlage 

der Regulierung zu machen.42 Schon nach dem Wortlaut des Nachtrags 

wird der für die Auslegung maßgebliche durchschnittliche Versicherungs-

nehmer annehmen, dass durch die Bezugnahme auf den Wert laut Gutach-

ten als „max. Entschädigung“ nicht ein konkreter Entschädigungsbetrag, 

sondern nur eine Höchstentschädigung hatte vereinbart werden sollen.43 

Die Bezugnahme im Nachtrag zum Versicherungsschein auf den im Gut-

achten ermittelten Wert wird er, auch mit Blick auf die vorangestellte Wie-

dergabe der bedingungsgemäßen Höchstentschädigungsgrenzen, als Ver-

einbarung einer an die Stelle von A.2.1.2 AKB tretenden Höchstentschädi-

gung ansehen. 

 

Dass die Vorinstanzen auf der Grundlage des Nachtrags zum Versiche-

rungsschein die Beklagte für einen zu ihren Gunsten von den Feststellun-

gen des Gutachtens aus Juli 2017 abweichenden Wiederbeschaffungswert 

darlegungs- und beweispflichtig erachtet haben, hat der BGH für richtig er-

achtet.44 Das erlaubte dem Berufungsgericht aber keine Schätzung des 

Fahrzeugwertes aufgrund der Zustandsbeschreibung im Gutachten; denn 

der Tatrichter darf im Rahmen des § 287 Abs. 2 ZPO von der Einholung 

eines Sachverständigengutachtens zum Zweck des Gegenbeweises 

nur absehen, wenn die der Schätzung zugrunde zu legenden Anknüp-

fungstatsachen nicht qualifiziert angegriffen sind. Das war hier jedoch 

– wie dargelegt – der Fall.45 

 
41  a.a.O., juris, Rn. 12. 
42  a.a.O., juris, Rn. 16 
43  a.a.O., juris, Rn. 17. 
44  a.a.O., juris, Rn. 20 
45  a.a.O., juris, Rn. 21. 
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d) 

Die Parteien einer Wohngebäudeversicherung stritten um die Eintritts-

pflicht des Versicherers für die durch einen Dachstuhlbrand in der zum ver-

sicherten Objekt gehörenden Scheune entstandenen Schäden.46 In Streit 

stand u.a., ob der Betrieb eines Räucherofens im Dachstuhl des versicher-

ten Objektes zu einer anzeigepflichtigen Gefahrerhöhung geführt hatte. 

Schriftsätzlich hatte der Kläger vorgetragen, dass er vor Errichtung des 

Ofens im Obergeschoss der Scheune für mindestens 15 Jahre einen ver-

gleichbaren Räucherofen im Erdkeller des Grundstücks betrieben habe, 

was die Beklagte bestritten hatte. Bei seiner Anhörung vor dem Berufungs-

gericht hatte der Kläger demgegenüber erklärt, dass sich der frühere Ofen 

an derselben Stelle befunden habe wie der bei dem Brand zerstörte Ofen. 

Das Berufungsgericht hatte dieser Aussage den Vorzug vor der schriftsätz-

lichen Einlassung des Klägers gegeben, zumal die Beklagte dieses nicht 

bestritten habe. Das Bestreiten der Schadenshöhe durch die Beklagte sei 

unbeachtlich, weil der Kläger auf der Grundlage der Schätzung der von der 

Beklagten beauftragten Sachverständige abgerechnet habe; angesichts 

dessen habe die Beklagte im Einzelnen vortragen müssen, weshalb diese 

Schadensermittlung unzutreffend sei. 

 

Die Nichtzulassungsbeschwerde der Beklagten führte zur Aufhebung und 

Zurückverweisung durch Beschluss nach § 544 Abs. 9 ZPO. Soweit das 

Berufungsgericht eine Gefahrerhöhung verneint hatte, handelte es sich um 

einer unzulässige Überraschungsentscheidung, weil die Beklagte keine 

ausreichende Gelegenheit hatte, sich zu den Angaben des Klägers in seiner 

Anhörung durch das Berufungsgericht zu äußern. Nach dem vorherigen 

Verfahrensverlauf hatte die Beklagte nicht davon ausgehen müssen, dass 

die von ihr eingewandte Gefahrerhöhung ausscheiden könnte, weil der Klä-

ger bereits bei Abschluss des Versicherungsvertrages einen Räucherofen 

im Obergeschoss der Scheune betrieben hätte.47 Nachdem die Beklagte 

 
46  Beschluss vom 19. April 2023 – IV ZR 204/22 – r+s 2023, 446 = zfs 2023, 452. 
47  a.a.O., juris, Rn. 12. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=136f1781ab06426b1fd245f9689ba5b5&nr=133523&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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erstinstanzlich das Vorhandensein eines früheren Ofens im Erdkeller des 

Grundstücks bestritten hatte, hatte sie sich mit dem neuen Vorbringen des 

Klägers ohne entsprechende Hinweise nach § 139 ZPO, deren Erteilung 

nicht protokolliert war, nicht inhaltlich auseinandersetzen müssen. Ein Ge-

richt darf nicht ohne vorherigen Hinweis davon ausgehen, dass eine 

Partei neuem Vortrag des Gegners im Berufungsverfahren nicht ent-

gegentreten möchte, wenn sich der Partei – wie hier – die Notwendig-

keit weiteren Vortrags aufgrund des bisherigen Verfahrensgangs nicht 

hat aufdrängen müssen.48 

 

Die Beklagte hatte auch nicht im Einzelnen dazu vortragen müssen, wes-

halb die dem klägerischen Vortrag zugrundeliegenden Angaben der von ihr 

beauftragten Sachverständigen unzutreffend sein sollen, weil deren Schät-

zung der voraussichtlichen Schadenshöhe ihrerseits über den angegebe-

nen Schadensbetrag hinaus keine Ausführungen dazu enthielt, aufgrund 

welcher Anknüpfungstatsachen dieser Betrag ermittelt worden ist. Be-

schränkt sich danach der Kläger auf die pauschale Behauptung eines Scha-

densbetrags, genügte das einfache Bestreiten der Beklagten den Anforde-

rungen des § 138 Abs. 2 ZPO.49 

 

 

6. 
Recht der privaten Personenversicherung 

 
 

In der Personenversicherung hat sich der BGH im Berichtszeitraum – wie 

bereits im Berichtsjahr 202250 – in zahlreichen Entscheidungen mit der 

Wirksamkeit von Prämienanpassungen in der privaten Krankenversiche-

rung und den Rechtsfolgen unwirksamer Anpassungen befasst.  

 

 
48  a.a.O., juris, RN. 14. 
49  a.a.O., juris, Rn. 17. 
50  Vgl. dazu Ziff. 6. a) bis c), f), g) und i) unserer Übersicht für das 1. Halbjahr 2022 und Ziff. 6. 

b) unserer Übersicht für das 2. Halbjahr 2022. 

https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_1._Halbjahr_2022.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_2._Halbjahr_2022.pdf
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a) 

Mit der Wirksamkeit der Erhebung von so genannten Sanierungsgeldern 

durch die im Kapitaldeckungsverfahren finanzierte Evangelische Zusatz-

versorgungskasse (EZVKS) befasst sich eine Entscheidung vom  

11. Januar 2023.51 Der BGH hat die Begründung, mit der das Berufungsge-

richt einen Anspruch des Klägers auf Rückzahlung des von ihm für das Jahr 

2012 geleisteten Sanierungsgeldes aus § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB 

verneint hatte, im Ergebnis als nicht tragfähig angesehen und die Sache zur 

neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückver-

wiesen. Die Entscheidung ist ausgesprochen umfangreich begründet, 

dürfte aus unserer Sicht aber kaum ausreichend Praxisrelevanz besitzen, 

um eine Besprechung an dieser Stelle zu rechtfertigen, weshalb auf eine 

ausführliche Darstellung ausnahmsweise verzichtet wird. 

 

b) 

Wie bereits einleitend angemerkt, hat der BGH zur Krankenversicherung 

im Berichtszeitraum ein Bündel von insgesamt sieben Entscheidungen ab-

gesetzt, deren Inhalte sich teilweise überschneiden. Inhaltlich Neues ge-

genüber den bereits in unseren früheren Übersichten52 besprochenen Ent-

scheidungen ergibt sich aus diesen Urteilen nicht. Nur Stichpunktartig fas-

sen wir daher zusammen: 

 

• Die Mitteilung der maßgeblichen Gründe für die Neufestsetzung der 

Prämie nach § 203 Abs. 5 VVG erfordert die Angabe der Rechnungs-

grundlage, deren nicht nur vorübergehende Veränderung die Neu-

festsetzung nach § 203 Abs. 2 Satz 1 VVG veranlasst hat; dagegen 

muss der Versicherer nicht mitteilen, in welcher Höhe sich diese 

Rechnungsgrundlage verändert hat.53 

 
51  Urteil vom 11. Januar 2023 – IV ZR 85/20 – VersR 2023, 545 = MDR 2023, 498. 
52  Vgl. jeweils Ziff. 6. Unserer Übersichten für das 1. Halbjahr 2021, das 1. Halbjahr 2022 und 

das 2. Halbjahr 2022. 
53  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 13 und – IV ZR 3/21 – juris, Rn. 19. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=ec7d5fa8240811b39e04f6fc980199c5&nr=132757&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_1._Halbjahr_2021.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_1._Halbjahr_2022.pdf
https://www.bgh-anwalt.de/fileadmin/pdf/Versicherungsrechtliche_Rechtsprechung_des_BGH_im_2._Halbjahr_2022.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b92be7d25e4ea273fe0f71a408cd7c2b&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=506359298deaf2276f9083ab052bc215&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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• Ob die Mitteilung einer Prämienanpassung den gesetzlichen Anfor-

derungen des § 203 Abs. 5 VVG genügt, hat der Tatrichter im jewei-

ligen Einzelfall zu entscheiden.54 

• Nach § 203 Abs. 5 VVG müssen nicht alle Gründe der Beitragserhö-

hung genannt werden, sondern nur die für die Prämienanpassung 

entscheidenden Umstände.55  

• Soweit die Prämienerhöhungen des Versicherers unwirksam sind, 

können die in der Klageerwiderung (oder einem anderen Schriftsatz) 

enthaltenen Angaben zu den Gründen der Prämienanpassung zu ei-

ner Heilung ex nunc führen.56 

• Die in § 203 Abs. 2 VVG i.V.m. § 155 Abs. 3 Satz 2 VAG bestimmten 

Schwellenwerte für eine Prämienanpassung stehen der Wirksamkeit 

von Regelungen einer Prämienanpassung unter Anwendung eines 

niedrigeren Schwellenwertes nicht entgegen.57 

• Eine spätere wirksame Prämienanpassung bildet fortan die Rechts-

grundlage für den Prämienanspruch in seiner Gesamthöhe.58 

• Im Rahmen der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung kommt 

eine Anrechnung des genossenen Versicherungsschutzes nicht in 

Betracht, wenn sich bei einem wirksamen Versicherungsvertrag als 

Rechtsgrund der erbrachten Leistungen nur eine Prämienerhöhung 

als unwirksam erweist.59 

• Der Versicherer kann sich nicht auf einen Wegfall der Bereicherung 

berufen, soweit die gezahlten Erhöhungsbeträge der Höhe nach den 

 
54  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 14 und – IV ZR 3/21 – juris, Rn.20; 

Urteil vom 15. März 2023 – IV ZR 322/20 – juris, Rn. 16; vom 15. März 2023 – IV ZR  
318/21 – juris, Rn. 15 sowie vom 26. April 2023 – IV ZR 17/22 – juris, Rn. 20 und – IV ZR 
248/21 – juris, Rn. 22. 

55  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 17 und – IV ZR 3/21 – juris, Rn. 25. 
56  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 20 und – IV ZR 3/21 – juris, Rn. 28; 

vom 15. März 2023 – IV ZR 322/20 – juris, Rn. 20 und 15. März 2023 – IV ZR 318/21 – juris, 
Rn.18 sowie vom 26. April 2023 – IV ZR 17/22 –juris, Rn. 22 und – IV ZR 248/21 – juris,  
Rn. 24. 

57  Urteile vom 15. März 2023 – IV ZR 322/20 – juris, Rn. 26 und – IV ZR 318/21 – juris, Rn. 24 
sowie vom 26. April 2023 – IV ZR 17/22 – juris, Rn. 25 und – IV ZR 248/21 – juris, Rn.27. 

58  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 22; – IV ZR 306/20 – juris, Rn. 11 
und – IV ZR 3/21 – juris, Rn.28 sowie vom 26. April 2023 – IV ZR 248/21 – juris, Rn.28. 

59  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 25; – IV ZR 306/20 – juris, Rn.13 und 
– IV ZR 3/21 – juris, Rn. 32. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=86c407c46444916b2cb816785d4739d6&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a8deeee18ad731a16651fd6f2bb00dd4&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8ae4c64d8e90069589a993ef24c3d7c6&nr=133237&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aa145eb06a9ffa0e42223ca40d7c2826&nr=133340&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aa145eb06a9ffa0e42223ca40d7c2826&nr=133340&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=77c56fdd65beeaf58883c293e8bb8105&nr=133856&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b8d6408eda447824b01f26a797f16e&nr=133858&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b8d6408eda447824b01f26a797f16e&nr=133858&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a8deeee18ad731a16651fd6f2bb00dd4&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a8deeee18ad731a16651fd6f2bb00dd4&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8ae4c64d8e90069589a993ef24c3d7c6&nr=133237&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aa145eb06a9ffa0e42223ca40d7c2826&nr=133340&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=77c56fdd65beeaf58883c293e8bb8105&nr=133856&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b8d6408eda447824b01f26a797f16e&nr=133858&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8ae4c64d8e90069589a993ef24c3d7c6&nr=133237&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aa145eb06a9ffa0e42223ca40d7c2826&nr=133340&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=77c56fdd65beeaf58883c293e8bb8105&nr=133856&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b8d6408eda447824b01f26a797f16e&nr=133858&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4652b2ab22ae42b46700cd5c1c9784e4&nr=132522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=81792d1c42a2e66ff2c0d63e8161e814&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e2b8d6408eda447824b01f26a797f16e&nr=133858&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4652b2ab22ae42b46700cd5c1c9784e4&nr=132522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=81792d1c42a2e66ff2c0d63e8161e814&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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kalkulierten Beträgen für die Bildung der tariflichen Alterungsrück-

stellung, für den Beitragszuschlag nach § 149 Abs. 1 VAG und für 

die Zuschläge nach §§ 7, 8 Krankenversicherungsaufsichtsverord-

nung (KVAV) entsprechen, weil die entsprechenden Vermögens-

nachteile des Versicherers nicht adäquat-kausal auf der Bereiche-

rung beruhen.60 

• Soweit der Versicherer aus den rechtsgrundlosen Beitragszahlun-

gen Beträge der Alterungsrückstellung zugeführt haben sollte, 

kommt es für die Entreicherung auf die Möglichkeiten einer Rückbu-

chung oder späteren Verrechnung gegenüber dem Versicherungs-

nehmer an; eine Bereicherung ist nicht weggefallen, soweit der Be-

reicherte seine eigene Verfügung über den empfangenen Vermö-

gensvorteil wieder rückgängig machen kann.61 

• § 291 BGB als Anspruchsgrundlage für Prozesszinsen greift bei ei-

ner Klage, die auf die Feststellung einer Verbindlichkeit gerichtet ist, 

nicht ein.62 

• In der unberechtigten Geltendmachung nicht geschuldeter Erhö-

hungsbeträge aus unwirksamen Prämienanpassungen liegt eine 

zum Schadensersatz verpflichtende Vertragsverletzung, infolge de-

rer der Versicherer außergerichtliche Rechtsanwaltskosten zu erset-

zen bzw. den Versicherungsnehmer von diesen freizustellen hat; von 

dem Vorwurf des nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB vermuteten Ver-

schuldens kann sich der Versicherer nicht durch einen Verweis auf 

den bloßen Rechtsirrtum entlasten, er habe seinen Rechtsstand-

punkt bis zu einer höchstrichterlichen Klärung der Begründungsan-

forderungen aus § 203 Abs. 5 VVG für plausibel halten dürfen.63 

 

c) 

 
60  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 26 ff.; – IV ZR 306/20 – juris, Rn. 14 

und – IV ZR 3/21 – juris, Rn. 33. 
61  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 29; – IV ZR 306/20 – juris, Rn. 17 

und – IV ZR 3/21 – juris, Rn. 36. 
62  Urteil vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 34. 
63  Urteile vom 11. Januar 2023 – IV ZR 293/20 – juris, Rn. 35 ff.; – IV ZR 306/20 – juris,  

Rn.21 f. und – IV ZR 3/21 – juris, Rn.43 f. sowie vom 15. März 2023 – IV ZR 322/20 – juris,  
Rn. 34 f. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4652b2ab22ae42b46700cd5c1c9784e4&nr=132522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e87647a0fdc890729911d2e13653338d&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4652b2ab22ae42b46700cd5c1c9784e4&nr=132522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e87647a0fdc890729911d2e13653338d&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=aad73a201742b2fa0a3c154fa7ca9283&nr=132521&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=4652b2ab22ae42b46700cd5c1c9784e4&nr=132522&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e87647a0fdc890729911d2e13653338d&nr=132625&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8ae4c64d8e90069589a993ef24c3d7c6&nr=133237&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Im Gegensatz insbesondere zu den Berichtsjahren 2020 und 2021 muss 

sich der BGH nur noch vereinzelt mit der Rückabwicklung nach dem Poli-

cenmodell des § 5a VVG a.F. geschlossener Lebens- bzw. Rentenversi-

cherungen nach Widerspruch gemäß § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. beschäf-

tigen. Im Berichtszeitraum sind hierzu gleichwohl immerhin noch drei Ent-

scheidungen ergangen. 

 

aa) 

Ein Urteil vom 15. Februar 2023 beschäftigt sich mit der Frage, ob eine 

Ausübung des Widerspruchsrechts auch dann zulässig ist, wenn nur ein 

geringfügiger Belehrungsfehler vorliegt.64 Insgesamt ging es in dem Fall 

um die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von drei Lebens- bzw. 

Rentenversicherungsverträgen mit Versicherungsbeginn 01. November 

bzw. 01. Dezember 2002. Die von dem Versicherer verwendeten Belehrun-

gen lauteten: 

 

„Der Vertrag gilt … als abgeschlossen, wenn Sie nicht innerhalb 

von 14 Tagen nach Erhalt der genannten Unterlagen schriftlich 

widersprechen. 

 

… Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerspruchs an uns.“ 

 

Tatsächlich war bereits seit dem 01. August 2001 die Einhaltung der 

Textform für die Widerspruchserklärung ausreichend. Das Berufungsge-

richt war angesichts der Geringfügigkeit des Belehrungsmangels davon 

ausgegangen, dass die Ausübung des Widerspruchsrechts im Jahr 2018 

gegen Treu und Glauben verstoße und hatte die Berufung der Klägerin 

durch Beschluss nach § 522 Abs. 2 ZPO zurückgewiesen. 

 

 
64  – IV ZR 353/21 – NJW 2023, 1659 = VersR 2023, 501 = r+s 2023, 289. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9b07e6dbb034f53e8f187aba09471c66&nr=132903&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Der BGH hat zwar die Revision auf die Nichtzulassungsbeschwerde der 

Klägerin zugelassen, die Berufungsentscheidung jedoch gleichwohl im Er-

gebnis bestätigt.65 Die Ausübung des Widerspruchsrechts verstößt ge-

gen Treu und Glauben (§ 242 BGB), wenn ein geringfügiger Beleh-

rungsfehler vorliegt, durch den dem Versicherungsnehmer nicht die 

Möglichkeit genommen wird, sein Widerspruchsrecht im Wesentli-

chen unter denselben Bedingungen wie bei zutreffender Belehrung 

auszuüben.66 Das hatte das Berufungsgericht für den entschiedenen Fall 

frei von revisiblen Rechtsfehlern tatrichterlich festgestellt.67 

 

Die Rechtsprechung des XI. Zivilsenats zum Widerrufsrecht bei Verbrau-

cherkreditverträgen,68 wonach es nicht darauf ankommt, wie gewichtig der 

Fehler ist, der zur Wirkungslosigkeit der Widerrufsbelehrung führt, lässt sich 

nicht auf das Widerspruchsrecht nach § 5a Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. übertra-

gen69 und auch die Rechtsprechung des EuGH steht im Einklang mit der 

Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Ausübung des Widerspruchs in  

einem Fall wie diesem.70  

 

Die Frage, ob das Policenmodell mit den Lebensversicherungsrichtlinien 

der Europäischen Union unvereinbar ist, hat der BGH für nicht entschei-

dungserheblich erachtet71 und keine Veranlassung zur Vorlage an den 

EuGH gesehen.72 Ein Rückgriff auf den nationalen Grundsatz von Treu und 

Glauben nach § 242 BGB im Bereich der Lebensversicherungsrichtlinien ist 

zulässig, soweit die praktische Wirksamkeit der Richtlinien nicht beeinträch-

tigt wird,73 was der BGH geprüft und mit eingehender Begründung bejaht 

hat.74 

 
65  a.a.O., juris, Rn. 10 ff. 
66  a.a.O., juris, Rn. 16. 
67  a.a.O., juris, Rn. 20 ff. 
68  Urteil vom 12. Juli 2016 – XI ZR 564/15 – BGHZ 211,123. 
69  a.a.O., juris, RN. 17 f. 
70  a.a.O., juris, Rn. 23 ff. 
71  a.a.O., juris, Rn. 27. 
72  a.a.O., juris, Rn. 28 ff. 
73  a.a.O., juris, Rn. 33 
74  a.a.O., juris, Rn. 36 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=25ab72d40e8c346b06804c928565543e&nr=76097&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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bb) 

In Abgrenzung zu dieser Entscheidung hat der Versicherungssenat ent-

schieden, dass kein geringfügiger Belehrungsfehler vorliegt, wenn die 

Widerspruchsbelehrung überhaupt keinen Hinweis auf die erforderli-

che Form des Widerspruchs enthält.75 Hier lautete die Widerspruchsbe-

lehrung wie folgt: 

 

„Dem Abschluß dieses Vertrags können Sie innerhalb von 14 Ta-

gen ab Zugang dieser Unterlagen widersprechen. Zur Wahrung 

der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs.“ 

 

Enthält die Widerspruchsbelehrung – wie hier – keinen Hinweis auf die nach 

§ 5a Abs. 1 Satz 1 VVG in der ab 01. August 2001 gültigen Fassung erfor-

derliche, aber auch ausreichende Textform des Widerspruchs, bleibt der 

Versicherungsnehmer im Unklaren darüber, in welcher Form er die Wider-

spruchserklärung abzugeben hat.76 Dies stellt eine nicht unerhebliche Er-

schwernis der Ausübung des Widerspruchsrechts gegenüber einem ord-

nungsgemäß belehrten Versicherungsnehmer dar, der insbesondere auch 

über die zur Wirksamkeit des Widerspruchs erforderliche Form zu belehren 

ist. Bleibt es – wie hier – dem Versicherungsnehmer überlassen, die für 

einen wirksamen Widerspruch erforderliche Form zutreffend zu bestimmen, 

besteht die Gefahr, dass der Widerspruch nicht in der nach § 5a Abs. 1 Satz 

1 VVG in der ab 01. August 2001 gültigen Fassung erforderlichen, aber 

auch ausreichenden Textform abgegeben wird, mit der Folge, dass der Wi-

derspruch unwirksam ist.77 

 

 
75  Urteil vom 15. März 2023 – IV ZR 40/21 – NJW 2023, 1664 = VersR 2023, 631. 
76  a.a.O., juris, Rn. 14. 
77  a.a.O., juris, Rn. 15; insofern unterschied sich der Fall von der dem Urteil vom 15. Februar 

2023 zugrunde liegenden Konstellation, in dem die Einhaltung der in der Belehrung (unzutref-
fend) geforderten Schriftform die Wirksamkeit des Widerrufs nicht berührt hätte. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=e74732a96bdf9ab3c98f3cd4e26f7a32&nr=133131&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Eine Einschränkung dahin, dass der Widerspruch jedenfalls der Textform 

bedarf, lässt sich der Belehrung nicht entnehmen und muss der Versiche-

rungsnehmer auch nicht aus Satz 2 der Widerspruchsbelehrung schließen; 

denn diese Regelung betrifft lediglich die Rechtzeitigkeit der Erklärung, 

nicht aber deren Form.78 Der durchschnittliche Versicherungsnehmer 

kann dem bloßen Hinweis der Belehrung auf die „rechtzeitige Absen-

dung“ nicht hinreichend deutlich entnehmen, dass der Widerspruch 

jedenfalls in Text- oder Schriftform zu erklären sei, weil nach seinem 

Verständnis nicht nur in Text oder Schriftform verkörperte Widerspruchser-

klärungen der Absendung zugänglich sind, sondern etwa auch – die Form 

nicht wahrende – Ton- oder Videoaufnahmen eines mündlich erklärten Wi-

derspruchs, die als Datei per E-Mail oder auf einem körperlichen Datenträ-

ger wie einer CD-ROM oder einem USB-Stick mit der Post verschickt, mit-

hin abgesendet werden können.79 Darauf, ob es sich insoweit um eine von 

Versicherungsnehmern regelmäßig gewählte Übermittlungsform handelt, 

kommt es für die Wirksamkeit der Belehrung nicht an. 

 

Der einmalige Einsatz der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 

zur Sicherung der Rechte eines Dritten aus einem Darlehensvertrag 

lässt keinen zwingenden Schluss darauf zu, dass der Versicherungs-

nehmer in Kenntnis seines Lösungsrechtes vom Vertrag an diesem 

festgehalten und von seinem Recht keinen Gebrauch gemacht hätte. 

Ein schutzwürdiges Vertrauen des Versicherers auf den Bestand des Ver-

sicherungsvertrages kann zwar etwa bei einem engen zeitlichen Zusam-

menhang zwischen dem Abschluss des Versicherungsvertrages und des-

sen Einsatz zur Kreditsicherung oder einer mehrfachen Abtretung ange-

nommen werden; derartige Umstände waren im entschiedenen Fall nach 

den Feststellungen des Berufungsgerichts jedoch nicht gegeben.80 

 

 
78  a.a.O., juris, Rn. 17. 
79  a.a.O., juris, Rn. 18 
80  a.a.O., juris, Rn. 22. 
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cc) 

Die dritte und letzte Entscheidung hält schließlich fest, dass ein Lebens-

versicherer mit Sitz in einem anderen Mitgliedsstaat der EU oder ei-

nem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum in der Verbraucherinformation gemäß Abschnitt I Nr. 1 i) 

der Anlage Teil D zum VAG a.F. nicht angeben musste, dass er dem 

deutschen Sicherungsfonds für die Lebensversicherung im Sinne von 

§ 124 VAG a.F. nicht angehörte.81 Lebensversicherer, die aufgrund einer 

im EU-/EWR-Ausland erteilten Zulassung im Rahmen der Niederlassungs-

freiheit in der BRD tätig sind, konnten weder Pflichtmitglieder des Siche-

rungsfonds für die Lebensversicherung nach § 124 Abs. 1 VAG a.F. sein 

noch dem Sicherungsfonds entsprechend § 124 Abs. 2 VAG a.F. freiwillig 

beitreten82 und brauchten dementsprechend in der Verbraucherinformation 

auch nicht anzugeben, dass sie dem Sicherungsfonds nicht angehörten. 

Eine derartige „negative“ Informationspflicht lässt sich nicht aus Abschnitt I 

Nr. 1 i) der Anlage Teil D zum VAG a.F. entnehmen, die nur Angaben über 

„die Zugehörigkeit“ des Versicherers zu einem Sicherungsfonds forderte.83 

Entsprechendes folgt auch aus der Entstehungsgeschichte und dem syste-

matischen Zusammenhang der Vorschrift; der Zweck der die §§ 124 ff. VAG 

flankierenden Informationspflicht sollte darin bestehen, eine „Information 

der Versicherten über die ihnen zustehenden Rechte“ zu gewährleisten.84 

eine Information über die den Versicherten und den übrigen durch den neu 

geschaffenen Sicherungsfonds geschützten Personen zustehenden 

Rechte – durch Weiterführung der Verträge des betroffenen Versicherungs-

unternehmens (vgl. §§ 125, 126 Abs. 2 VAG a.F.) – ergab nur dann Sinn, 

wenn der Versicherer dem Sicherungsfonds überhaupt angehören konnte. 

Da den Versicherungsnehmern gegenüber sogenannten EU-/EWR-Versi-

cherungsunternehmen keine Rechte aus dem Sicherungsfonds im Sinne 

 
81  Urteil vom 26. April 2023 – IV ZR 300/22 – NJW 2023, 2274 = VersR 2023, 830 = r+s 2023, 

557 = juris, Rn. 17 ff; an diesem Verfahren war unsere Kanzlei beteiligt. 
82  a.a.O., juris, Rn. 19. 
83  a.a.O., juris, Rn. 20 f. 
84  a.a.O., juris, Rn. 22 unter Hinweis auf BT-Drucks. 15/3418 S. 28 re. Sp. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=9922432204257daa16ed32c73a28d2ca&nr=133746&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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der §§ 124 ff. VAG a.F. zustehen konnten, war eine darauf bezogene Ver-

braucherinformation schon deshalb entbehrlich.85 

 

d) 

Um Ansprüche aus einer Reiserücktrittskostenversicherung ging es in 

einer weiteren Entscheidung des Versicherungssenats.86 Im August 2019 

buchte der Kläger bei einer Fluggesellschaft Hin- und Rückflüge von 

Deutschland in die USA, die er mit Bonusmeilen aus einem von der Flug-

gesellschaft angebotenen Bonusprogramm bezahlte. Aufgrund einer Er-

krankung stornierte der Kläger die Flugreise. In Übereinstimmung mit 

den Bedingungen der Fluggesellschaft wurden ihm die eingesetzten Bonus-

meilen infolge des Nichtantritts der Flugreise nicht erstattet. Der Kläger ver-

langte von der beklagten Reiserücktrittskostenversicherung Entschädi-

gung für die eingesetzten Bonusmeilen bis zur versicherungsvertraglich 

vereinbarten Haftungshöchstsumme. In beiden Vorinstanzen war die Klage 

ohne Erfolg geblieben.  

 

Die Revision des Klägers führte zur Aufhebung und Zurückverweisung.87 

Aus der maßgeblichen Sicht eines durchschnittlichen Versicherungsneh-

mers ist § 1 Nr. 1 a) ABRV dahingehend auszulegen, dass zu den im Ver-

sicherungsfall vertraglich geschuldeten Rücktrittskosten, für die die Be-

klagte Entschädigung verspricht, auch nicht erstattete Bonusmeilen gehö-

ren. Die Klausel lautet: 

 

„§ 1 Versicherungsumfang 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung: 

a) bei Nichtantritt der Reise für die dem Reiseunternehmen oder 

einem anderen vom Versicherten vertraglich geschuldeten 

Rücktrittskosten; 

…“ 

 
85  a.a.O., juris, Rn. 22. 
86  Urteil vom 01. März 2023 – IV ZR 112/22 – VersR 2023, 585 = r+s 2023, 448. 
87  a.a.O., juris, Rn. 8 ff. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fe45d0d513f6cb3fa5d347c8e963528d&nr=133040&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Als zu entschädigende Rücktrittskosten wird der durchschnittliche Versiche-

rungsnehmer danach die von ihm vertraglich geschuldete Gegenleistung 

ansehen, soweit sie ihm infolge des Nichtantritts der Reise nicht erstattet 

wird. Eine Beschränkung auf Geldzahlungen oder handelbare Leistungen 

wird der durchschnittliche Versicherungsnehmer dagegen nicht annehmen; 

dem Bedingungswortlaut wird er eine Beschränkung des Leistungsverspre-

chens nur dahingehend entnehmen, dass es sich um solche Kosten han-

deln muss, die die versicherte Person dem Reiseunternehmen oder einem 

anderen vertraglich schuldet.88 

 

In diesem Verständnis bestärkt wird der durchschnittliche Versicherungs-

nehmer durch den erkennbaren Sinnzusammenhang der Bedingungen 

und den Zweck der Versicherung, ihn gegen einen Schaden in Gestalt 

nutzloser Aufwendungen für die ausgefallene Reise abzusichern.89 Als 

Vermögenseinbuße wird er dabei nicht nur Geldzahlungen, sondern auch 

sonstige Vermögensnachteile aufgrund eines versicherten Ereignisses an-

sehen und darunter auch nutzlose Aufwendungen fassen, für die es keinen 

Markt gibt, an dem sie gekauft oder verkauft werden können, solange die 

aufgewandten Vermögensbestandteile für die versicherte Person werthaltig 

sind.90 Werden solche Aufwendungen – wie hier die von dem Kläger für die 

Flugreise aufgewandten Bonusmeilen – infolge des Nichtantritts der Reise 

nicht erstattet, verwirklicht sich auch darin ein mit der Buchung einer Reise-

leistung verbundenes finanzielles Risiko. 

 

Schließlich wird ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer unter „ver-

traglich geschuldeten“ Rücktrittskosten nicht nur solche Kosten verste-

hen, die nach dem Vertrag mit dem Reiseanbieter erst infolge des Rücktritts 

entstehen, sondern dahingehend, dass vertraglich geschuldete Rücktritts-

kosten alle auf dem Vertrag mit dem Reiseunternehmer oder einem Dritten 

 
88  a.a.O., juris, Rn. 11. 
89  a.a.O., juris, Rn. 13. 
90  a.a.O., juris, Rn. 14. 
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beruhende Aufwendungen umfassen, die infolge des Nichtantritts der Reise 

wegen eines versicherten Ereignisses nutzlos geworden sind, also auch 

solche Aufwendungen, die nach dem Vertrag mit dem Reiseanbieter 

bereits vor Nichtantritt der Reise erbracht und infolge des Nichtantritts 

nicht erstattet worden sind.91 

 

Das Berufungsgericht wird nunmehr im „zweiten Durchgang“ zu klären  

haben, welcher Wert den vom Kläger eingesetzten Bonusmeilen zukommt. 

 

e) 

Die Kündigungserklärung des Versicherungsnehmers einer Lebensver-

sicherung, die mit einem Auszahlungsbegehren an sich selbst verbunden 

ist, enthält entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts jedenfalls bei ei-

nem Bezugsrecht auf den Todesfall ohne weitere Anhaltspunkte nicht 

stets zugleich konkludent auch den Widerruf des Bezugsrechts.92 Die 

gegenteilige Annahme des Berufungsgerichts, die einer in der Literatur ver-

breiteten Auffassung93 und der Rechtsprechung des IX. Zivilsenats ent-

spricht, beruhte nach Auffassung des Versicherungssenats nicht auf der 

gebotenen Auslegung der konkreten Willenserklärung, sondern, wie das 

Berufungsgericht selbst eingeräumt hatte, auf der Annahme eines Erfah-

rungssatzes, den es in der von ihm angenommenen Allgemeinheit jeden-

falls im Fall eines Bezugsrechts auf den Todesfall nicht gibt.94 Vielmehr ist 

auch in einem solchen Fall die Frage, ob die Kündigung konkludent nach 

dem Willen des Versicherungsnehmers ebenfalls einen Widerruf der Be-

zugsberechtigung enthalten soll, durch Auslegung seiner Erklärung zu be-

antworten.95 Diese Auslegung aus der maßgeblichen Sicht des Versiche-

rers, für die weitgehend auf deren Wortlaut und darauf abzustellen ist, wie 

die Erklärung aus dessen Sicht zu verstehen ist, ergab im entschiedenen 

Fall keinen konkludenten Widerruf der Bezugsberechtigung. Es ergab sich 

 
91  a.a.O., juris, Rn. 17. 
92  Urteil vom 22. März 2023 – IV ZR 95/22 – VersR 2023, 703 = juris, Leitsatz und Rn. 13. 
93  Vgl. Nachweise a.a.O., juris, Rn. 18. 
94  a.a.O., juris, Rn. 15 und 20 ff. 
95  a.a.O., juris, Rn. 20. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=89174b797ecbc4d8f68141331770f81c&nr=133283&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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für den Versicherer auch kein Hinweis, dass sich die wirtschaftlichen Motive 

der Versicherungsnehmerin, insbesondere ihren Lebensgefährten im To-

desfall finanziell zu bedenken, insoweit geändert haben könnten.96 

 

 

7. 
Haftpflichtversicherungsrecht 

 
 

Mit dem Recht der Haftpflichtversicherung befasst sich ein Urteil vom  

25. Januar 2023.97 Darin ging es im Zusammenhang mit möglichen Haft-

pflichtansprüchen einer Wohnungseigentümergemeinschaft gegen eine Ar-

chitektin, über deren Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet werden 

sollte, was jedoch mangels Masse abgelehnt worden war, um die in der 

Literatur umstrittene Frage, zu welchem Zeitpunkt die Voraussetzun-

gen eines Direktanspruchs gegen den Haftpflichtversicherer gemäß  

§ 115 Abs. 1 Satz 1 VVG vorliegen müssen.  

 

Während nach der überwiegenden und auch vom Berufungsgericht vertre-

tenen Ansicht die Voraussetzungen des § 115 Abs. 1 Satz 1 VVG bei Kla-

geerhebung vorliegen müssen, wird teilweise entsprechend allgemeiner 

prozessualer Grundsätze auch auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung abgestellt. Nach einer weiteren Ansicht genügt es für einen 

Direktanspruch, dass die Voraussetzungen der Norm zu einem beliebigen 

Zeitpunkt vor Schluss der mündlichen Verhandlung eintreten, auch wenn 

diese später wegfallen.98 

 

Der BGH hat sich der letztgenannten Auffassung angeschlossen: Die Vo-

raussetzungen des § 115 Abs. 1 Satz 1 VVG müssen nur bei Bestehen 

des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs vorliegen und kön-

 
96  a.a.O., juris, Rn. 21. 
97  – IV ZR 133/21 – NJW 2023, 1809 = r+s 2023, 213; an diesem Verfahren war unsere Kanzlei 

beteiligt. 
98  Vgl. Nachweise a.a.O., juris, Rn. 13 und 14. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=8e963aaa699d305e83830d75888ba906&nr=132684&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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nen zu einem beliebigen Zeitpunkt vor Schluss der mündlichen Ver-

handlung eintreten.99 Aus der Verwendung der Nebensatzkonjunktion 

„wenn“ jeweils zu Beginn der einzelnen Varianten des § 115 Abs. 1 Satz 1 

VVG ergibt sich ebenfalls nicht das Erfordernis eines dauerhaften Vorlie-

gens der Voraussetzungen des Schuldbeitritts bis zum Schluss der mündli-

chen Verhandlung, sonst hätte der Gesetzgeber die Nebensätze der Nr. 1 

bis 3 jeweils mit einem „solange“ beginnen lassen müssen.100 Aus der Ent-

stehungsgeschichte des § 115 Abs. 1 VVG ergibt sich kein Anhaltspunkt für 

eine auflösende Bedingung des Schuldbeitritts des Versicherers101 und 

auch nach dem Sinn und Zweck des Direktanspruchs müssen die Voraus-

setzungen des Schuldbeitritts des Versicherers nur bei Bestehen des An-

spruchs des Dritten gegen den Versicherungsnehmer erfüllt sein.102 Die In-

teressen des Versicherers sind hinreichend durch die Verjährungs-

möglichkeit des Direktanspruchs (vgl. § 115 Abs. 2 VVG) geschützt.103 

Auch eine teleologische Reduktion des § 115 Abs. 1 Satz 1 VVG kommt 

nicht in Betracht, weil Anhaltpunkte für eine verdeckte Regelungslücke feh-

len.104 

 

 

8.  
Rechtsschutzversicherungsrecht 

 
 

Zur Rechtsschutzversicherung ist im Berichtszeitraum nur eine inhaltlich 

begründete Entscheidung ergangen.105 Der Kläger begehrte Rechtsschutz 

für die Geltendmachung eines Direktanspruchs nach § 115 VVG gegen den 

Berufshaftpflichtversicherer einer Rechtsanwaltsgesellschaft. Entgegen der 

 
99  a.a.O., juris, Leitsatz und Rn. 15. 
100  a.a.O., juris, Rn. 21. 
101  a.a.O., juris Rn. 22. 
102  a.a.O., juris, Rn. 23. 
103  a.a.O., juris, Rn. 26. 
104  a.a.O., juris, Rn. 27. 
105  Urteil vom 15. Februar 2023 – IV ZR 312/21 – NJW 2023, 1510 = VersR 2023, 582 = r+s 

2023, 351; an diesem Verfahren war unsere Kanzlei beteiligt. 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=a3444f423aa5941d729cb52e7be8123a&nr=133009&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Auffassung der Vorinstanz handelt es sich bei der Geltendmachung des Di-

rektanspruchs gegen den Vermögensschaden-Haftpflichtversicherer nicht 

um einen eigenständigen Rechtsschutzfall, sondern um die Geltendma-

chung eines Schadensersatzanspruchs.106  

 

Der durchschnittliche Versicherungsnehmer wird bei der Lektüre der ARB 

erkennen, dass die Geltendmachung des Direktanspruchs gegenüber der 

Berufshaftpflicht nur dann vom Versicherungsschutz umfasst ist, wenn sie 

unter eine der vereinbarten Leistungsarten nach § 2 ARB fällt. Da der Klä-

ger einen Schaden geltend macht und Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-

chenrecht gemäß § 2 d) ARB nur in Frage kommt, soweit der Versiche-

rungsschutz nicht in der Leistungsart des § 2 a) ARB enthalten ist, wird er 

seine Aufmerksamkeit zunächst auf diese Klausel richten.107 Die Inan-

spruchnahme des Versicherers wird er danach als „Geltendmachung von 

Schadensersatzansprüchen“ verstehen. Denn entgegen der Ansicht des 

Berufungsgerichts verweist der Ausdruck „Schadensersatzansprüche“ den 

durchschnittlichen Versicherungsnehmer nicht auf den Bereich der Rechts-

sprache, weil es dort schon keinen in seinen Konturen eindeutig festgeleg-

ten Schadensersatzbegriff gibt; vielmehr gilt die umgangssprachliche Be-

deutung, wonach der Ausdruck allgemein den Ausgleich eines erlittenen 

Nachteils umschreibt.108 Dementsprechend wird der Versicherungsnehmer 

unabhängig davon, wie die einschlägige gesetzliche Haftpflichtbestimmung 

diese Rechtsfolge beschreibt, Versicherungsschutz jedenfalls dann erwar-

ten, wenn der geltend gemachte Anspruch auf Ausgleich eines eingetrete-

nen Schadens im Wege der Wiederherstellung des Zustands vor dem 

Schadenereignis gerichtet ist. Bei dem gegen den Haftpflichtversicherer 

geltend gemachten Ersatzanspruch ging es um den des Geschädigten ge-

gen den Schädiger – hier auf Naturalrestitution gemäß § 249 BGB aus bür-

gerlich-rechtlicher Prospekthaftung –, für den der Versicherer im Rahmen 

 
106  a.a.O., juris, Rn. 10. 
107  a.a.O., juris, Rn. 12. 
108  a.a.O., juris, Rn. 15. 
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des § 115 Abs. 1 VVG nur im Wege eines gesetzlichen Schuldbeitritts 

haftet.109 

 

Auf die rechtliche Qualifikation des Anspruchs aus § 115 Abs. 1 VVG kommt 

es nach Auffassung des Versicherungssenats nicht an, insbesondere steht 

der Einordnung als Schadensersatzanspruch nicht entgegen, dass der  

Direktanspruch nur im Rahmen der Leistungspflicht des Versicherers aus 

dem Versicherungsverhältnis besteht (§ 115 Abs. 1 Satz 2 VVG) und ledig-

lich in Geld zu erfüllen ist (§ 115 Abs. 1 Satz 3 VVG).110 § 115 Abs. 1 Satz 

2 VVG zeigt im Zusammenhang mit dem Schuldbeitritt des Versicherers nur 

die Grenzen auf, innerhalb derer der Geschädigte seinen Anspruch auch 

gegen den Versicherer geltend machen kann; an der Qualifikation dieses 

Anspruchs als Schadensersatzanspruch nach § 2 a) ARB aus Sicht des 

durchschnittlichen Versicherungsnehmers ändert dies nichts. Entsprechen-

des gilt für § 115 Abs. 1 Satz 3 VVG, der lediglich dem Grundsatz der Scha-

denversicherung Rechnung trägt, dass ein Versicherer Ersatzleistungen 

nicht durch Naturalherstellung zu erbringen hat.111 

 

Auch unter zusätzlicher Berücksichtigung des mit dem Bedingungswerk 

verfolgten Zwecks und des Sinnzusammenhangs ergab sich, dass die In-

anspruchnahme des Haftpflichtversicherers auf der Grundlage von § 115 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 VVG für den Fall der Verfolgung eines Schadenersatz-

anspruchs, der nicht auf einer Vertragsverletzung beruht, dem Schadener-

satz-Rechtsschutz nach § 2 a) ARB zuzuordnen ist. 

 

Eingetreten war der Rechtsschutzfall mit der Tätigung eines nachteiligen 

Anlagegeschäfts des Klägers auf der Grundlage des Inhalts falscher Pros-

pektunterlagen, für den nach der Behauptung des Klägers die Rechtsan-

waltsgesellschaft als „Garantin und berufsmäßige Sachkennerin“ verant-

wortlich war.112 Dieser Zeitpunkt fiel in den versicherten Zeitraum. 

 
109  a.a.O., juris, Rn. 17. 
110  a.a.O., juris, Rn. 18. 
111  a.a.O., juris, Rn. 18. 
112  a.a.O., juris, Rn. 26. 
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9. 
Grundzüge des Vertrauensschaden- und Kreditsicherungsrechts 

 
 

Zu diesem Rechtsgebiet sind – soweit ersichtlich – im Berichtszeitraum 

keine inhaltlich begründeten Entscheidungen ergangen. 

 

 

 

Karlsruhe, 15. November 2023 

 

 

 

Dr. Siegfried Mennemeyer   Dr. Christoph Hugemann, LL.M. 
auch Fachanwalt für Medizinrecht  auch Fachanwalt für Versicherungsrecht 


